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Festlegungen

Baufeld IB1

Zu- und Wegfahrt (Lage schematisch)

Informationsinhalt

Publikumsorientierte Nutzung im Erdgeschoss

Grünkorridor 3

Drittprojekte / Strassenbauprojekt / Kreisel

Art. 4
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Art. 10

Art. 12

Art. 3

Promenade Art. 8

Baumvolumen und Aufenthaltsbereich Art. 9

Öffentliche Fuss- und Velowege Art. 11

Verkehrsbaulinie
Kataster amtl. Vermessung vom 12.11.2019
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Der Schreiber:

BDV-Nr.:

Festsetzung durch den Grundeigentümer am

Stadt Affoltern am Albis

Zustimmung durch den Stadtrat am

Namens des Stadtrates
Der Präsident:

Genehmigung durch die Baudirektion am

Für die Baudirektion:
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Amtliche Vermessung: gpw Geomatik
Affoltern am Albis vom 10. Januar 2018

Daten der Amtlichen Vermessung
Die Daten der Fix-, Grenz- und Einzelpunkte sind nach den
gültigen Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen der
amtlichen Vermessung bestimmt. Die Bodenbedeckung, Ge-
bäude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung. Ihre
Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb
für deren Richtigkeit keine Gewähr durch den Geometer besteht.


